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"Der neue START-Vertrag:  
Investition in die Zukunft der atomaren Abrüstung" 

Anton Khlopkov 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Der neue, im April 2010 zwischen Russland und den USA geschlossene START-Vertrag zur Reduktion 
strategischer Offensivwaffen beinhaltet faktisch keine neuen Restriktionen für die strategischen Nukle-
arstreitkräfte beider Länder. Das Dokument ist jedoch bedeutsam für die Wiederbelebung des russisch-
amerikanischen Dialogs zur atomaren Abrüstung, der in den vergangenen acht Jahren auf Eis lag. 
 
Über den Autor: Anton Khlopkov ist Direktor des Zentrums für Energie und Sicherheit 
(http://www.ceness-russia.org/) und Chefredakteur der Zeitschrift „Jaderny Klub“ (Nuklearclub). 
 

Die wichtigsten Parameter des Vertrags 

 

Am 8. April 2010 haben die Präsidenten Russlands und der USA Dmitri Medwedew und Ba-
rack Obama in Prag einen Vertrag über die Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Be-
grenzung der strategischen Offensivwaffen unterzeichnet.  

 

Sobald der Vertrag durch die Staatsduma der RF und den US-Senat ratifiziert wird, werden 
laut Artikel II des Vertrags beide Parteien verpflichtet sein, die eigenen Interkontinentalrake-
ten (ICM) und die Abschussrampen für die Interballistischen Raketen (IBM), U-Boote mit 
ballistischen Raketen (SSBN) samt Abschussrampen, schwere Langstreckenbomber, IBM- 
und SSBN-Sprengköpfe sowie die Nuklearwaffen der Langstreckenbomber so zu reduzieren 
bzw. zu begrenzen, dass sieben Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags und in der darauffol-
genden Zeit die gemäß den Anrechnungsregeln berechneten summarischen Mengen fol-
gende Obergrenzen nicht überschreiten: 

• 700 in Stellung gebrachte IBM, SSBN und Langstreckenbomber; 

• 1550 Sprengköpfe bei den jeweils in Stellung gebrachten IBM und SSBN inklusive 
der nuklearen Sprengköpfe, die bei den in Stellung gebrachten Langstreckenbombern mitge-
rechnet werden; 

• 800 IBM- und SSBN-Abschussrampen und Langstreckenbomber, ganz unabhängig 
davon, ob sie alle in Stellung gebracht worden sind oder nicht. 

Der Vertrag soll zehn Jahre in Kraft bleiben und kann höchstens für fünf Jahre verlängert 
werden. 

http://www.ceness-russia.org/
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Vor- und Nachteile des Vertrags 

 

In einem offiziellen Statement teilte das Weiße Haus mit, dass die im neuen Abkommen 
festgelegte Obergrenze für die Zahl von nuklearen Sprengköpfe um 30 Prozent niedriger 
liege als die Obergrenze, welche 2002 im Vertrag über die strategischen Angriffswaffen 
(SORT-Vertrag) festgelegt worden war. Der große Kunstgriff des neuen Abkommens ist in 
den darin fixierten Anrechnungsregeln zu sehen. So wird gemäß Ziffer  III.2. des Vertrags 
„jedem in Stellung gebrachten Langstreckenbomber ein Nuklearsprengkopf zugerechnet“. 
Demgegenüber können zum Beispiel die russischen strategischen Bomber Tu-160 und Tu-
95 MS in der Realität jeweils zwölf bzw. acht mit Nuklearsprengköpfen bestückte Marsch-
flugkörper tragen, während der US-amerikanische Bomber B52-H bei Maximalauslastung 20 
Marschflugkörper und acht nukleare Fliegerbomben tragen kann. Somit können in der Reali-
tät die im neuen Vertrag genannten Obergrenzen für Nuklearsprengköpfe auf den strategi-
schen Trägern ohne jegliche Vertragsverletzung deutlich überschritten werden. Die fakti-
schen Obergrenzen liegen somit nah an den Werten, die im SORT-Vertrag dafür festgelegt 
sind (1700-2200 Sprengköpfe).  

 

In diesem Zusammenhang haben die Skeptiker des neuen Vertrags allen Grund zu behaup-
ten, dass die darin vorgesehenen Kürzungen nur auf dem Papier  stehen. Es ist bezeich-
nend, dass sich die Sprecher des russischen Außenministeriums und des State Departe-
ments weigern, die Frage zu beantworten, wie viele Sprengköpfe beide Länder im Zuge der 
Vertragsumsetzung vernichten wollen. 

 

Der Vertrag hat auch andere Mängel. Ausgeklammert sind beispielsweise Programme zur 
Modernisierung der Nuklearstreitkräfte. Keine Einschränkungen sind darin auch für hochprä-
zise konventionelle Waffen festgeschrieben, während sich diese heutzutage in einem schnel-
len Tempo weiterentwickeln und fester Teil des strategischen Gleichgewichts sind. Ungelöst 
bleibt das Problem der sogenannten „breakout capability“, d.h. der Verwertung der demon-
tierten nuklearen Sprengköpfe (nach manchen Schätzungen werden den USA als Ergebnis 
der Vertragsumsetzung mindestens 1.500-2.000 Reserve-Sprengköpfe zur Verfügung ste-
hen). Schließlich bleiben die kernwaffenbesitzenden Drittstaaten nach wie vor außerhalb des 
Vertragsrahmens.  

 

Andererseits weist der unterzeichnete Vertrag auch offensichtliche Vorteile auf, die jedoch 
vordergründig nicht in technischen Aspekten wie der Gefechtskopfreduzierung zu suchen 
sind, sondern vielmehr im politischen Bereich. Der Abschluss eines neuen Vertrags hat ei-
nen hohen Stellenwert hinsichtlich der Wiederbelebung des russisch-amerikanischen Dialogs 
im Bereich der atomaren Abrüstung, der unter der Regierung von George W. Bush auf Eis 
gelegt worden war. So ist es kein Zufall, dass der Vertrag auf Englisch New START Treaty 
heißt: dieser kann mit gutem Recht als Neustart im Abrüstungsdialog zwischen Russland 
und den USA gedeutet werden.  

 

Der Vertrag ist einerseits besonders bedeutsam im Hinblick auf die Wahrung der Kontinuität 
im russisch-amerikanischen Prozess der nuklearen Rüstungskontrolle angesichts des am 1. 
Dezember 2009 abgelaufenen Start-1-Vertrags, andererseits aber auch für das künftige Rüs-
tungskontrollsystem, das in den 1970er Jahren bzw. zu Beginn der 1990er Jahre entstanden 
ist und heute gefestigt werden muss, weil die ihm zugrunde liegenden Abkommen in der 
jüngsten Zeit entweder gekündigt wurden (z.B. ABM-Vertrag) oder gefährdet sind (z.B. INF- 
und KSE-Vertrag).  
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Faktoren, die sich auf das Format des Vertrags ausgewirkt haben 

 

Das unterzeichnete Dokument sollte im Gesamtzusammenhang der realen Faktoren be-
trachtet werden, die dessen Erarbeitung beeinflusst sowie den Charakter und das Format 
des Vertrags weitgehend geprägt haben. Unter diesen Faktoren sind besonders hervorzuhe-
ben. 

 

1. Der enge zeitliche Rahmen, der den Delegationen zur Verfügung stand – vorgegeben zu-
nächst durch die Präsidenten der beiden Staaten wegen des bald ablaufenden START-1-
Vertrags und dann durch die nahende Konferenz zur Überprüfung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT-Vertrag), die vom 3. bis 28. Mai 2010 in New York 
tagte. Der neue russisch-amerikanische Vertrag war unter anderem dazu berufen, eine wich-
tige Aufgabe zu lösen: Im Vorfeld der New Yorker Konferenz sollte den NPT-Mitgliedsstaaten 
vor Augen geführt werden, dass Russland und die USA, die zusammen ca. 95 Prozent der 
weltweiten Kernwaffen besitzen, ihren Abrüstungsverpflichtungen treu bleiben. Somit hatten 
die Delegationen der beiden Länder knapp ein Jahr Zeit für die Verhandlungen über die Er-
arbeitung eines neuen juristisch bindenden Dokumentes im Bereich der nuklearen Abrüs-
tung. Zum Vergleich: die Arbeit am START-1-Vertrag zog sich über sechs Jahre hin. 

 

2. Der Mangel an auf die Nuklearpolitik bezogenen Schlüsseldokumenten in Russland und 
den USA zu Beginn der Verhandlungen. Die ursprünglich für Ende 2009 geplante Veröffent-
lichung der amerikanischen „Nuclear Posture Review“ wurde auf April 2010 verschoben: Ur-
sache waren Meinungsverschiedenheiten zu den Leitsätzen der NPT-Übersicht, insbesonde-
re zu Fragen der deklarativen Politik bei der Anwendung von Kernwaffen. In Russland war 
die Erarbeitung einer neuen Militärdoktrin ebenfalls begleitet durch hitzige Diskussionen über 
die deklarierten Bedingungen für den Einsatz von Nuklearwaffen. Dies führte dazu, dass sie 
erst am 5. Februar 2010 von Präsident Dmitri Medwedew abgesegnet wurde.  

 

3. Das fehlende Interesse der USA an einer Einigung über die drastische Reduktion strategi-
scher Kräfte. Die Vereinigten Staaten waren sich darüber im Klaren, dass Russland auch 
ohne das Vorliegen eines juristisch bindenden Dokuments allein wegen der abgelaufenen 
Garantiefristen für die Nutzung nuklearer Gefechtsköpfe gezwungen sein würde, die Nukle-
arwaffen weiter zu reduzieren. Für sie stand daher die Beibehaltung der Kontrolle über die 
strategischen Nuklearkräfte im Vordergrund.  

 

4. Der beiderseitige Mangel an Experten mit Verhandlungserfahrung im Bereich der nuklea-
ren Rüstungskontrolle.  Bedingt dadurch, dass acht Jahre lang keine bilateralen Gespräche 
zur nuklearen Abrüstung auf regulärer Basis geführt wurden und die bilateralen Kontakte in 
diesem Gebiet zuvor ebenfalls auf seltene, unregelmäßige Konsultationen beschränkt waren, 
ist die Kontinuität der Generationen von Abrüstungsexperten auf beiden Seiten verlorenge-
gangen.  

 

Russlands Interessen 

 

Erstens ergeben sich aus den im neuen Vertrag festgelegten Obergrenzen keine Einschrän-
kungen für die Modernisierung der strategischen Kräfte. Letzteres ist besonders aktuell, da 
die russischen strategischen Nuklearkräfte veraltet sind.  
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Zweitens ist in der Präambel des neuen Vertrags die wechselseitige Abhängigkeit zwischen 
den strategischen Angriffs- und Abwehrwaffen festgeschrieben. Zudem behält  sich Russ-
land das Recht vor, binnen drei Monaten aus dem Vertrag auszusteigen, falls die Vereinigten 
Staaten ihre Raketenabwehr in einem Ausmaße aufstocken, das für Russlands Sicherheit 
bedrohlich ist. Eine entsprechende Verlautbarung war in der offiziellen Erklärung zur Rake-
tenabwehr enthalten, die Russland gleichzeitig mit der Vertragsunterzeichnung abgegeben 
hat. In diesem Statement wird darauf hingewiesen, dass „außerordentliche Ereignisse“ ge-
mäß Artikel XIV des Vertrags auch eine solche Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Rake-
tenabwehrsysteme der USA miteinschließen, bei der eine Bedrohung für das Potential der 
strategischen Nuklearkräfte der Russischen Föderation entsteht. 

 

Drittens stimmten die USA einer zahlenmäßigen Begrenzung von Trägersystemen für strate-
gische Nuklearwaffen zu, während sie unter George W. Bush damit nicht einverstanden wa-
ren. Für Russland ist diese Frage von besonderer Bedeutung aufgrund der US-Pläne, stra-
tegische Trägersysteme mit konventioneller Bewaffnung zu verwenden. 

 

Viertens wurde der Überprüfungsmodus vereinfacht; dafür hatte Russland plädiert. Abge-
schafft wurden manche Kontrollmechanismen, die früher im START-1-Vertrag festgeschrie-
ben waren und im Grunde einen einseitigen Charakter hatten (zum Beispiel Inspektionen im 
russischen Raketenwerk Wotkinsk, in dem US-Inspektoren ständig präsent sind, während 
ein ähnliches Werk in den USA stillgelegt worden ist und dementsprechend auch die russi-
schen Vor-Ort-Inspektionen eingestellt wurden). Die Intensität der Inspektionen sank von 28 
(fixiert im START-1-Vertrag) auf 18, die der Benachrichtigungen über laufende Tests von 152 
auf 42. 

 

Wie geht es weiter? 

 

Seit Anbeginn der Sondierungsgespräche über den neuen Vertrag wurde das neue Doku-
ment sowohl in Moskau als auch in Washington als eine Zwischenlösung betrachtet, um an-
gesichts der ablaufenden Geltungsfrist des START-1-Vertrags das rechtliche Vakuum in den 
russisch-amerikanischen Beziehungen im Abrüstungsbereich auszufüllen – und zwar für die 
Zeit, die man brauchen würde, um ein umfassendes Dokument zu erarbeiten. Nach dem 
Abschluss des neuen Vertrags können Russland und die USA nunmehr über eine drasti-
schere Reduzierung ihrer Nuklearpotentiale verhandeln. Somit ist der neue Vertrag in erster 
Linie als eine Investition in die Zukunft der nuklearen Abrüstung zu sehen.  

 

Bei den Verhandlungen über einen neuen, allumfassenden Vertrag müssen auch Fragen der 
nichtstrategischen Nuklearwaffen, der Raketenabwehr, der strategischen hochpräzisen Waf-
fen sowie der Nichtmilitarisierung des Weltraums auf die Tagesordnung gesetzt werden. Zur 
Schlüsselfrage zukünftiger Abkommen wird vermutlich die strategische Raketenabwehr bzw. 
das Ausmaß, in dem sich Russland und die USA auf praktische Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet einigen können. Ohne eine annehmbare Lösung in dieser Frage – und dafür sind 
große Anstrengungen und hoher Zeitaufwand erforderlich – sind weitere Schritte im Bereich 
der nuklearen Abrüstung kaum möglich. In diesem Zusammenhang ist kaum zu erwarten, 
dass das nächste russisch-amerikanische Abkommen über die weitere Reduzierung der stra-
tegischen Angriffswaffen vor Ablauf der Sieben-Jahres-Frist unterzeichnet werden kann, die 
im neuen START-Vertrag für die Reduzierung der Zahl der nuklearen Gefechtsköpfe und 
ihrer Trägersysteme vorgesehen ist. 


